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(Fortsetzung.)

ll. Bewahrung und Befestigung der
M i s s i o n s e r f o l g e.

1. àoeàk u inolo ek /«o ömmm — ist der Kern der

christlichen Moral und Aszetik. Der erste Punkt, die Via

M'Astivu wird in der Mission hauptsächlich iuS Auge gefaßt

und erwirkt. Der zweite, die Vsiu illuminutivu kt unitivu
kann, da die Zeit kurz, gewöhnlich mehr nur angedeutet,

grundiert werden. Da sollen nun Predigt, Privatbelehrung
und Beichtstuhlermahnung einsetzen. Es handelt sich um A us-

bauen aus dem von Schutt und Trümmern gereinigten Bau-
Platz, um die Pflanzung des christlichen Tugendlebens. Man
trifft zuweilen Pfarrer, welche sich in diesem Betreff Illusionen
machen. Jetzt ist Mission gewesen, folglich soll es jetzt laufen,
denken sie; der Wagen ist nun rangiert und gesalbt — erZo
muß er nun flott voransausen. Dabei vergessen sie aber, daß

auch der bestgesalbte Wagen sich nicht von selber stößt, daß

der Pfarrer die vis nrotà sein soll und muß; daß zur
innern Gnade die äußere Gnade (Zimtin sxwi-iru) in Form
der Belebung uns pastorellen Leitung treten muß. — Das

Zentrum des Tugeudlebens ist Christus, seine Strahlen die

einzelnen Tugenden. Ein positiver Tugendaufbau ist zugleich

das beste Vorbeugemittel gegen den Rückfall in den alten

Sumpf. Gut wäre nun z. B. ein Cyclus von Prediglen über

das Leben Jesu mit Standeslehren für Kindheit, Jugend-
alter zc. oder ein Cyclus über die Gebote. Beste Hülfsmittel
dafür: Weniuger: lZxsi'vitiu spiritualis 8. IZnulii, 11°, 111°

st IV° trsbànnà pmZ. 81 ss. (Mainz, Kirchheim 1883) ;

Brucker: Die geistlichen Exerzitien (Freiburg, Herder, S. 143 ff.
und besonders S. 299 ff.) und die analogen Werke von

Roothan, de Ponte :c. ; ferner Weiß: Apologie des Christen-
tums, V. Band: Tugend- und Vollkommeuheitslehre.

2. Der Seelsorger soll allen Vorträgen persönlich
beiwohnen, sich jeweilen nachher kurze Notizen macheu. Dann
kann er nachher zuweilen in Predigten daran erinnern: „Was
habt ihr in der Mission gehört versprochen

3. Man sollte bei der Kommunion anläßlich der Exer-
zitien jedem Kommunikanten ein gedrucktes Z e d d elchen
mit Kruzifixbild und 5—? ganz kurz stylisierten Hauptvor-
sätzen durch den Ministranten zustellen können. Dann könnte

man später zeitweilig — insbesondere in der Sonntagschristen-
kehre — daran erinnern. Die Missionäre werden dem Pfarrer

gerne ein Formular hiefür gebe» oder redigieren. Andernfalls
kann bei Auer in Donanwörth oder bei andern katholischen Buch-
Handlungen ein solches „Missions-Andenken" bezogen werden.

4. Ein M i s s i o n s k r e u z zu errichten oder zu reno-
vieren und mit Ablässen zu versehen, ist gut. Wo es nicht

angeht, sollte wenigstens in der Kirche ein ErinnerungS-
bild (z. B. Herz Jesu oder Mariä, Guter Hirt, Verlorner

Sohn) mit auf die Mission bezüglicher Inschrift dazu dienen,

das Andenken an die Mission lebendig zu erhalten.
5. Hat man den einen oder andern Verein (Piusverein,

Männcrverein u. dgl.) in der Pfarrei, so soll er nachher als

Avantgarde dienen, das Eindringe» schlechter Blätter durch die

Verbreitung guter Blätter und Kalender zu ver-

unmöglichen.
6. Die zwei Hanpt- und Kapitalpunkte zur Erhaltung

und Mehrung der Missionsfrucht sind: Sorge für die Fr c-

quenz der Sakramente und Eifer für den Besuch des

sonntäglichen G o t t e s d i e n st e s. Diese beiden Fak-
toren sind darum mit den dem Seelsorger bekannten Mitteln
zu befördern. Besonders richte er dabei sein Augenmerk auf
die Kinder, aus die heranwachsenden Jünglinge und auf die

Nupturieuten. Wandern junge Leute aus, so gebe er ihnen

litsims nmnmknclutiss an den Pfarrer des künftigen Domizils.
7. Oft läßt sich der gute Geist gleich nach der Mission

trefflich benutzen, um einen oder mehrere alle Jünglinge oder

Jungfrauen zur Stiftung eines M i f s i o n s f o n d e s für
die periodische Abhaltung einer Volksmission (z. B. alle sieben

oder im Maximum alle zehn Jahre) in der Gemeinde zu ver-

anlassen.

8. Eine jährliche Renovation der Mission mit

Beichttag, entsprechender Generalkommunion der Stände, Pre-
digt, Abendandacht mit Vorsatz-Erneuerung — ist zwar vieler-

ortS nicht gebräuchlich, würde aber ohne Zweifel sehr segens-

reich wirken, wenn man sie einführen könnte.

9. Die Redemptoristen pflegen eine Art Nachfeier im
direkten Anschluß an die Mission anzuraten mit Beicht und

Kommunion in der Absicht und Meinung, die Früchte der

Mission auch den Verstorbenen der Pfarrei zuzu-
wenden. Das findet gewöhnlich recht gutes Verständnis und

starken Anklang. Man könnte z. B. dafür den ersten nach

der Mission fälligen Beichttag in Aussicht nehmen oder ein

größeres bald eintreffendes Fest. Auf das Wirken und Mit-
helfen der Armen Seelen ist überhaupt vor und nach der

Mission ein bedeutendes Gewicht zu lege». Sie sollen den



Lebenden „keine Ruhe lassen", bis sie ihre Lebensbessernng

gründlich durchgeführt haben. — Dabei ist daran zu erinnern,

daß die Möglichkeit, den M i s s i o n s a b l a ß (für sich oder

für die Armen Seelen) zu gewinnen, nach der Mission noch

fortdauert, gewöhnlich noch 14 Tage. Der Seelsorger soll

daher nach Abschluß der Mission erklären, daß er gerne be-

reit ist, Beichten, auch Lebensbeichten abzunehmen. Er wird

dann mitunter erfahren, daß die „Nachkur" manchem arg Ver-

irrten ebenso notwendig als heilbar ist. (Schluß folgt.)

Hat die Schweiz ein Recht aus Freiplähe im

Lsemanieum?
(Fortsetzung.)

ll. Einen Grund zum Ausschlüsse der Schweizer
gab die Gründung des 7/àârmm i n

Mailand.
Am 26. August 1573 kündigte Gregor XIII. den Kardi-

nälen im Konsistorium seinen Entschluß an, für die deutsche

Nation ein llolleZium Hki'munieum zu errichten und dem-

selben eine Jahresrente von 16,666 Dukaten aus den Erträg-
nisten erledigter Pfründen zu sichern. Bald daraus erschien die

eigentliche Errichtungsbnlle Dcmtrzuum veo plueuit (sie trägt
aber schon das Datum vom 6. August), worin jedoch für
Dotierung anders gesorgt ist, nämlich durch Schenkung ver-

schicdcner Liegenschaften. Nachdem dieser großmütige Papst so

den materiellen Bestand des Collegiums gesichert hatte, wollte

er seiner Schöpfung noch durch Aufstellung von Regeln die

rechte Richtung geben. Dies that er am I.April 1584 durch

die Bulle »Lx LolIkAÎo Hôi'muào -.
Wer in der Schweizergeschichte bewandert ist, wird sich

erinnern, daß in den gleichen Jahren (1579) zu Mailand eine

ähnliche Stiftung entstand durch den hl. Karl Borromäus.
Dieser gründete das dullksirun Ilàktàrm für 46 Schweizer-

jünglinge zur unentgeltlichen Heranbildung für den geistlichen

Stand, wobei ihn Papst Gregor XIII. mit 46,666
Dukaten unterstützte. Schon daraus läßt sich ver-

muten, daß Gregor XIII. das dei-muniuum nur für die

Deutschen vorbehalten wissen wollte. Durch die große Zahl
von 46 Zöglingen im Hklvetieum war für unser Land

(wenn man nur die Anzahl beobachtet) besser gesorgt, als durch
die Bildung von 166 Alumnen im dsi-muàum sur ganz
Deutschland. Und in der That wurde die Schweiz ihrem ganzen
gegenwärtigen Umfange nach (mit einer später zu erwähnenden

Ausnahme) als nicht berechtigt durch die Konstitutionen
Gregors XIII. ausgeschlossen. Daß der Grund des Aus-
schlusses der Schweizer wirklich nur das Bestehen einer ähn-
lichen Anstalt für sie in Mailand war, erhellt auch aus einer

Antwort Gregors XIII. Der Abt von „Gnaldo"H und der

Propst von Delsberg hatten für ihre Verwandten um Aus-
nähme ins UollsZium Hki'iiiunioum gebeten und erhielten

') Es kann wohl nicht der Abt von „Einsiedeln" damit genannt
ein, wie einer jungst im „Baterland" behauptete. (Wer denn? D. R.)

vom Papste durch den Nuntius in LuzerN zur Antwort: -6he

sssönäo SS3Ì ài cjuui pue^i lli Helvetia eonvisue piü ài

mettsrli nel oollsZio âi Niluno.- H

Bei diesem Ausschlüsse der Schweizer verblieb es. Am

23. Januar 1627 erschienen fünf Dekretessder Protektoren des

deutschen Collegs. Darnach sollte bei der Vorprüfung, welche

die Kandidaten bei den Vertrauensmännern des Collegiums in

Deutschland bestehen mußten, ausdrücklich gefragt werden:

-Ouoà vene kl propris sint Herman! st ex superior!
dermania, >VsstpllaIia, Laxenia, Ilireno, ?rn»Kia atcxue

ex I-SAU0 dunZaria, non vero?nloni, Vlanâri, Dsoàn-
SK8, Helvetia. I-nxemdurZenseu et llrisii- 2)

III. Spätere Versuche der Schweizer auf
Erwerbung eines Rechtes mißlingen.
Bekanntlich sind wir katholischen Schweizer konservativ

und unsere Ahnen waren es auch. Die Rechte, die sie zu

haben vermeinten, wollten sie festhalten. So erging es auch

mit dem Rechte auf die Plätze im dsrmanienm. Aus Gnade

oder Umwegen gelangte doch mancher Schweizer ins dermani-

enm. Die Diözese Konstanz hatte in der ersten Hälfte des

17. Jahrhunderts 163 Diözesanen im dermanieum; dar-

unter waren offenbar einige wirkliche Schweizer, wie z. B. ein

Segesser. Franz v. Schönau, 1651 Bischof voimBasel und

Joh. Bernhard von Angeloch ('s 1648), Weihbischos von^Basch

I. Ulrich von Andlan, Domherr in Basel und viele andm

hatten im dermanieum ihre Studien gemacht. Daher konnten

die alten Schweizer wohl zur Ansicht kommen, sie hätten all

Diözesanen von Konstanz und Basel auch ein Recht, /dieses

Kolleg zu beschicken. Da ihnen jedoch dieses Recht kategorisch

abgesprochen wurde, so machten die Abgeordneten der katholi-

schen Kantone noch im Jahre 1726 den Versuch, „ein Recht

der Schweizer auf Beschickung des dermanieum zur Aner-

kennung zu bringen", indem sie in einer an den Kardinal-

Protektor der Schweiz, Albani, eingereichten Denkschrift den

Beweis zu führen suchten, Gregor XIII. habe in dem Ans-

druck dermania superior auch die Schweiz inbegriffen. Die

Protektoren des Collegiums holten über die Frage das Gut-

achten des Prälaten Passionei, der im Auftrage Clemens XI.

die Sache der Schweiz vertrat, sowie das des Rektors des der-

manieuin, I. B. Spinola, ein und fällten nach sorgfältiger

Prüfung der vorgebrachten Gründe am 16. Juli 1721 den

Spruch: ?ro nune nikil esse innovanàm. Es blieb

auch fortan bei der ursprünglichen Praxis, und nur dispe»-

sationsweise wurden von 1786 an auch Schweizer in die deutsche

Anstalt aufgenommen. Den Schweizern gleich geachtet wurden

die Freistaaten der „drei Bünde" und Wallis. Im Iah«
1783 gestattete Pius VI. „aus besonderer Gnade, die aber

nicht als Präzedenzfall angeführt werden dürfe und nur für

dießmal", die Aufnahme eines Klerikers von Sitten. Dagegen

wurden Churer Diözesanen, sofern sie aus Feldkirch, für das

der Kardinal Altemps von Sixtus V. ein besonderes Privilegium

') Steiichuber, S. 1>tö,

') Ebendas. S. 3ßt.
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erbeten hatte, oder aus dem tirolischen Vitschgan waren, jeder-

zeit aufgenommen." ')
Dieser letzten Bemerkung des gelehrten Kardinals wagen

wir jedoch etwas beizufügen. Es will uns vorkommen, als
werde mit Kleist die Heimat jener Alumnen nicht angegeben,

die offenbar ans „dem Staate der drei Bünde" waren. So
ist Domherr Wallher Beliva Belf o rt, dem (I. S. 272)
eine ganze Seile gewidmet wird, offenbar ein Bündner, ebenso

Kaspar von Salis (162l— 1623) und Castelmuro (I. S, 413).
Auch Bischof von F e d e r s p i el ist gewiß ein ächter

Bimdner gewesen (Fortsetzung folgt.)

Glossen zum Grenchner Kirchenvermögens-Prczeß.
(Schluß.)

b. Nicht überzeugender klingt die Theorie von der „unter-
gegangenen bisherigen katholischen Kirchgemeinde" und der

Neubildung von zwei Gemeinden. Wie wird „faktisch und

rechtlich durch den Austritt die bisherige Organisation zcr-

stört" Durch Austritt einer Minderheit hört ein Verein

nicht auf und durch Auswanderung einer wenn auch beträcht-

lichen Anzahl, nicht nur einer „erheblichen Minderheit", wird
eine Gemeinde weder „faktisch noch rechtlich" zerstört." Die
Auswandernden und AuStretenden haben kein Anrecht aus Her-
ausgab? eines VermögenSanteiles. Im einen Augenblick sprechen

die Erwägungen selbst von einem „Austritt", von „ausscheiden-

den" Alikatholiken, dann wieder, „eS handle sich um eine Neu-

bildung, wobei man doch zugeben muß „allerdings auf prin-
zipiell verschiedenem Boden." Dazu müßten jedenfalls beide

Teile einverstanden sein, zum wenigsten die Mehrheit. Wohin
käme man, wenn in Vereinen, Gemeinden, Staaten Minder-
heiten und selbst sogenannte erhebliche nicht nur austreten,
sondern die bisherige Organisation als zerstört erklären, ja so-

gar Vermögen herauSverlaugen können? Die Regierung glaubt
den Sektengelüsten gegenüber darin eine Handhabe zu besitzen,

daß sie sagen kann, wenn die Minderheit erheblich ist, und
ob die neue Organisation staatlich anerkannt wird oder nicht.

Aber dabd ist der Willkür und Parteilichkeit Thür und Thor
geöffnet und der Boden der Gerechtigkeit und der Auktorität
wird heillos untergraben. Heute regiert diese Richtung, morgen
die andere! In unseren politischen und Bürgergemeinden, wo
die Cozialisten die erhebliche Minderheit bilden, könnten diese

nach diesem Rech! auch die Gemeinden durch Austritt „rer-
stören" und „allerdings auf prinzipiell verschiedenem Boden"
der Aufgabe und dem Zwecke der Gemeinden (istomirrunk)
gerecht zu werden suchen! So weit kommt man durch solche

haltlose Juristerei!

Im Kirchenrecht gilt der Grundsatz, daß eine Tochter-
kirche von der Mutterkirche selbst dann kein Anrecht auf Her-
ausgäbe des Vermögensanteiles hat, wenn die Teilung friedlich
geschieht und man auf prinzipiell gleichem Boden den gleichen

Kultus pflegt. So sind noch vor wenigen Jahrzehnten mit
Zustimmung des Staates im Kanton Solothurn die Pfarreien

st Steinhàr I, S. 14g.

Tubingen, Wysen und Winznau gegründet worden, ohne

daß sie von der Multerkirche Vermögen erhielten. Nach un-
serem neumodischen Staatskirchenrecht kann eine erhebliche

Minderheit mit Unterstützung der Regierung eine uralte Kirch-

gemeinde zerstören!

Aus Gründen faktischer Notwendigkeit und praktischer

Billigkeit mag eS sich zeitweise rechtfertigen, nach tief cinschnei-

denken Umwälzungen wie zur Zeit der Reformation eine

Sanktienierung bestehender Zustände vorzunehmen. So war
es mit dem Interim. Aber Grundsätze zu proklamieren, wie

sie die Regierung in diesem Entscheid aufgestellt hat, das

schlägt dem Recht ins Angesicht, und ist höchst gefährlich.

Solche Keime machen Schule, eher als man's denkt. Der

Zweck sollte im Recht nicht so brutal mißachtet werden.

3. Für die Ausscheidung nach der Zahl der Stimmbe-

rechtigten statt der Seelen werden mehr praktische als rechtliche

Gründe vorgeführt. Wir wollen nicht genauer darauf ein-

gehen. Wenn aber irgendwo den Bestrebungen der Frauen-

emanzipation ein berechtigter Kern zugrunde liegt, wäre es auf

diesem religiösen Gebiet.

4. Wie an« allen Erwägungen hervorgeht, hat sich die

Regierung in ihrer Rechtsprechung mehr von Opportunists-
gründen bestimmen lassen, denen nach Möglichkeit ein juriste-

sches Mäntelchen anzulegen versucht wurde. Die Altkatholiken
sollen möglichst geschützt und ihnen zum Recht verhelfen werden.

Alle Erwägungen polemisieren viel mehr als es der klägerische

Anwalt gethan, gegen das Plädoyer der Beklagten. In betreff

der Mitbenutzung der K i r ch e, da vernimmt man plötzlich

nichts von dem grundsätzlichen Entscheid der obersten römisch-

katholischen Kirchenbehörde, w o r n a ch die Katholiken in
keinem Fall in einer Kirche gemeinsam mit den Altkatholiken
die hl. Messe halten dürfen. Zwar erklären die Erwägungen,
daß die Mitbenutzung nur grundsätzlich ausgesprochen werde

und es wird der Hoffnung Ausdruck verliehen, daß die that-
sächliche Mitbenutzung umgangen werden solle. Auch das

Bundesgericht hat in seinem nachfolgenden Entscheid diesen

Standpunkt eingenommen, aber sich ausdrücklich erkundigt, ob

nicht eine Trennung nach den beiden Kirchen (Pfarrkirche und

Kirche in Allerheiligen) möglich sei. Gerne hätte dasselbe die

Mitbenützung vermieden. In dem jüngsten Entscheid im Trim-
bâcher Prozeß hat die solothurnische Regierung wenig guten

Willen gezeigt, von sich aus dießbezüglich eine befriedigende

Lösung durch die dort bestehenden zwei Kirchen zu schaffen.

Wenn man übrigens in allem die Trennung und Teilbarkeit

ausspricht, warum nicht auch da durch Auskauf?
5. Der Antrag des Hrn. Reg.-Rat Hänggi ist zwar vom

katholischen Standpunkt aus kaum korrekt, weil er eine Aus-

händiaung des Ertrages des offenbar römisch-katholischen Ver-
mögens nach der Seelenzahl an die Altkatholike» zugeben will.
Er suchte indeß durch die Formulierung des Wortlautes den

kirchlichen Standpunkt möglichst zu wahren. Aber derselbe

hätte, wenn er angenommen worden wäre, die große Schatten-
seile involviert, daß die entscheidende Frage über den Zweck

des katholischen Kirchenvermögens nur hinausgeschoben worden
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wäre. Es lagen offenbar dem Antragsteller Erwägungen zu-

gründe, wie sie einst bei dem Vergleich der Stadt Svlothurn
maßgebend waren.

Der Entscheid im Grenchner Prozeß ist namentlich deß-

halb präjudizierlich, weil er vom Bundesgericht geschützt wurde.

Wenn es den Behörden wirklich um den Frieden und die

Billigkeit zu thun ist, dürfte von ihnen wenigstens das gefor-

dert werden, daß sie für die Verhinderung einer bevorstehenden

brutalen Vertreibung der Katholiken mit leeren Händen aus den

zu römisch-katholischen Zwecken erbanten Kirchen besorgt wären

Bibel und Brevier. (Eingesandt.)

Die Kirche legt in der Zeit von Ostern bis Pfingsten in

ihrem Brevier als Lesung der hl. Schrift vor: Die Apostel-

geschichte, die Apokalypse und die sogenannten katholischen

Briete; und zwar in der ersten und zweiten Woche nach dem

weißen Sonntag die Apostelgeschichte; in der dritten Woche die

Apokalypse, in der vierten den Iakobusbrief, in der Bittwoche

die zwei Petribriefe und endlich in der Woche vor Pfingsten
die drei Briefe des hl. Johannes und den Judasbrief.

Daß die Lesung dieser Schriften passend in der Osterzeit

angeordnet ist, leuchtet ohne weiteres ein. Nachdem der

Messiaskönig siegreich aus dem Grab sich erhoben und die

letzten Anordnungen für sein Reich getroffen, so werden nun
eben diejenigen Teile der hl. Schrift verlesen, die die Aus-

breitnng und Schicksale des messianischcn Reiches der Kirche

schildern. Ersteres thut die Apostelgeschichte, welche zeigt, wie

das Heil besonders durch die zwei Apostelfürsten Petrus und

Paulus an Juden und Heiden gebracht wurde. Die fernern

Schicksale der Kirche, dann ihre Kämpfe und Siege bis zu

ihrer einstigen Verklärung enthüllt prophetisch in geheimnis-
vollen Bildern die Apokalypse. Die katholischen Briefe endlich

sind zum größten Teil die ersten, apostolischen Enzykliken an

die Gesamtkirche. So entspricht die Verlesung gerade diesen

biblischen Schriften in der Osterzeit am besten dem Festge-

danken dieses Teils des Kirchenjahrs.
Wer nun an der Hand der Anleitung des Breviers gleich-

zeitig diese Schriften vollständig lesen will, dem trifft es für
die Apostelgeschichte täglich ungefähr zwei, für die Apokalypse
drei Kapitel, ähnlich bezüglich der Briefe, wo aber vom Ja-
kobnsbrief zu bemerken ist, daß er vom Brevier selbst mit

täglich einem Kapitel fast ganz vorgelegt wird.

Kirch en-Clzronik.
Schweiz. Wir Katholiken sind nicht wenig stolz auf

unsere Thätigkeit und viele blühenden Gemeinden in der

Diaspora. Es geschieht ja in der That viel. Aber enorm viel

sollte noch geschehen und im Ganzen verlieren wir doch all-
jährlich viele Leute, weil sie keine nahe Gelegenheit und auch

nicht den nötigen guten Willen zum Besuch der Christenlehre
und des Gottesdienstes haben, abgesehen von den vielen Treu-
losigkeiten infolge von Mischehen und der Ansteckung durch den

Unglauben w. Wir möchten den Ausführungen der jüngst

viel verbreiteten sehr pessimistischen Broschüre „Die Inner,
Mission der P r o t e st a n t e n in Deutschland",
vom bekannten Kapuziner Cyprian (Passau, Rudolf Abis

bei weitem nicht in allem zustimmen. Er überschätzt dies.

Innere Mission der Protestanten, die sich in ihren meistens

optimistischen und sentimentalen Berichten auf dem Papier ganz

großartig ausnehmen, in Wirklichkeit aber noch lange nicht

diesen Erfolg aufweisen. Aber darin liegt doch Wahrheit,

wenn er sagt, daß die Katholiken in Deutschland mehr Seele«

verlieren, als sie in den auswärtigen Missionen gewinne«.

So wird es auch in der Schweiz stehen. In der Einleitn^

zum 31. Jahresbericht der inländischen Mission veröffentlich!

ja der Berichterstatter ein sehr sprechendes Vorkommnis aiiê

einer protestantischen Gegend mit dem Resume: „Eiufach -
die Katholiken werden im Bezirke nach und nach, d. h. nach

wenigen Jahren, verschwinden"

Folgt etwa daraus, daß wir für die auswärtigen Missis-

neu gar nichts thun sollten! Keineswegs. Aber neck größer,

Anstrengung ist unsere Pflicht! Das Himmelreich leidet Gewalt!-

Solothurn. Zur K i rch e n v e r m ö g e n s - T ei l u ng.

In einem sehr gediegenen Artikel der „Oltner Nachr." wirk

nachgewiesen, daß die Altkatholike» in Trimbach, Grenche»,

Ölten sc. jedenfalls keinen Anspruch erheben können auf d!>

I a h r z e i t e n f o n d s, weil sie grundsätzlich und in prusi

von Meßstipendien und Meßstiftungen nichts wissen wollt».

Prof. Dr. Friedrich hebt in der Broschüre, „Der Altkatholi-

zismns im Lichte der geschichtlichen und christlichen Wahrheit'

1888 unter den wesentlichen unterscheidenden Lehn»,

Einrichtungen und Reformen des Altkatholizismus als 5. P>i«!>

hervor, „Die Altkatholiken feiern die bl. Messe in der Regt!

nur am Tage des Herrn, nehmen keine Meßstipendien a«i

Privatmeiniingen oder für die Seelen im Fegseuer an."
Die 4. deutsche Synode H der Attkatholiken hatte dies,

Praxis grundsätzlich dadurch bestimmt, daß sie die Applikatioiii-

Möglichkeit für ein bestimmtes Anliegen oder nach der Inte«-

tion eines Einzelnen verneinte und die Anweisung erließ (4.N-

stinimung), daß eine individuelle Applikation nicht zugesaz!

werden dürfe. Daraus folgt, daß auch keine Anniversar

applikation, wie sie nach Gebrauch und Lehre der röni'W

katholischen Z irche und also auch nach dem Sinn der StM
dem Jahrzeitfond zugrunde liegt, zugesagt werden darf.

In Übereinstimmung mit dieser verpflichtenden Begrü«-

dung wird deßhalb für altkatholische Gemeinden die Bestim-

mung aufgestellt, daß „Meßstiftungen in der bisher üblW

Form grundsätzlich nicht angenommen werden sollen." ü
In dem Artikel, der letztere Bestimmung aufstellt, kci«^

der Verfasser auf die Frage, wie sich die Sache verhalte »ü

bereits bestehenden und altkaiholischen Gemeinschaften ^
Pfründen oder dem Kirchenvermögen überwiesenen Meß-SÜ

tungen. Es ist nur logisch, wenn er diese Frage in Aê

') I«?? in Bonn. Katholische Blätter. 1877, Nr. 27. S»

Feier der Messe.

y Katholische Blätter. 1877, Nr. 29. Die sogenannten M
Stiftungen.
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tracht obiger wesentlicher Unterscheidungspraxis und Unter-

schcidnngSlehre „verwickelt" findet. Weniger logisch und —
noch verwickelter ist indeß seine vorgeschlagene Lösung. Er
stellt nämlich diessalls den Grundsaß auf, daß „der Pfründen-

Inhaber, solange nicht auf gesetzlichem Wege eine Änderung

herbeigeführt worden, die betreffenden stiftungsgemäßen Ver-

pflichtungni zu erfüllen habe", d. h. diessalls hat der alt-
katholische Pfründen-Inhaber Verpflichtungen zu erfüllen, die

nach einer wesentlichen Unterscheidnngslehrc des NltkatholiziS-
mus unerfüllbar und nach einer sonst innegchallencn entspre-

chenden Praxis des Altkatholizismus unzulässig sind.

Die „Verwicklung" ist offenbar, aber der Verfasser be-

müht sich, sie zu bemustern durch einen wirklich meisterhaften

Vorschlag auf einseitige, willkürliche Abänderung der Stif-
tungen, dahin lautend, daß Anniversarien an bestimmten

Tagen nur dann zu halten sind, wenn Mitglieder der Fa-
milie des Stifters zu der Altkatholiken Gemeinschafl gehören

und anzunehmen ist, daß sie und ein Teil der übrigen Mit-
glieder der Gemeinschaft der Messe beiwohnen.

An Stelle der übrigen Anniversarien tritt die Zelebration
der Messe je nach den Verhältnissen wöchentlich oder monatlich
einmal oder einige Mal im Jahre — an Wochentagen.

Die Frage ist allerdings sehr'klar und durch diese Be-

lveissührung aus Dokumenten der Allkatholikeu selbst über

jeden Zweifel erhaben. Für jeden ist es u priori sicher, daß

die Jahrzeitstiftungen im Geiste der r ö m i s ch - k a t h o l i-
schcn Kirche geschehen sind. Aber wir haben in der Praxis
durch Richlerspiüche (St. Ursenstiftsprozeß) und durch die That
eine solche Entfremdung der heiligsten Willensverordnungen
und der absolut sichersten römisch- katholischen Stiftungen
erlebt, daß wir auch da nicht mehr enttäuscht werden, wenn es

den Altkatholiken doch gelingen sollte, auch von diesen Meß-
applikationen eine» gehörigen Teil an sich zu reißen. Einen
Rank werden sie schon finden und ihr Gewissen hat sie noch

nie gehindert, ihre Hände nach römisch-katholischem Stistungsgut
auszustrecken.

— Infolge des unbeständigen Wetters war der vor-
gesehene Bittgang am Montag nur von den Psarrgemeinden
Kriegstetteu, Luterbach, Zuchwil, Oberdorf und Flumenthal
besucht. Trotzdem wurde die St. Ursenkirche ganz gefüllt.
Die treffliche Festpredigt hielt Hochw. Pins Meyer, ge-
wesener Pfarrer von Deitingen, über den Segen Gottes, sein

Wesen, Ursache und Bedingungen. Das levitierte Hochamt
zelebrierte Hochw. Pfarrer Flu r y von Flumenthal. Nach
1t) Uhr zogen die Bittgäuger trotz strömendem Regen in bester

Ordnung laut betend wieder heim.

— Die römisch-katholische Kirchgemeinde Gretzenbach
ist Samstag, den 27. April, vom Obergericht mit ihrem
Rekurs gegen eine Erkanutnis des Gerichtspräsidenten von
Ölten abgewiesen worden. Diese Erkanutnis ging dahin, es

brauche zum Austritt aus einer religiösen Genossenschaft keine

förmliche Austrittserklärung, sondern nur etwa Verweigerung
ber allfälligen Kirchensteuer oder unter der Hand geänderter

Beteiligung an den Kult Handlungen einer andern Genossen-

schaft. — Der „formlose" Austritt aus einer religiösen Gc-

uossenschaft ist also für den Kauton Solvthurn sanktioniert!
Keine gute Praxis! Stimmt zu den Entscheiden von Grenche»

und Trimbach! l„Olt, Nchr.")
— Deitingen. Letzten Mittwoch, am herrlichen

Mailag, fand die feierliche Eröffnung der neu errichteten

W a i s e n a n st a l t St. Ursula unter zahlreicher Beteili-

gnng der Geistlichkeit der Umgebung und deS Volkes der

Pfarrei statt und sie nahm in jeder Beziehung einen herrlichen,

wahrhast ergreisenden Verlauf. In 'Verhinderung des Hochwst.

Bischofs, der das Hochamt und die Predigt übernommen hatte,

hielt Hockw. Stadipfarrer G i s i gcr, Dekan, die markige

Kanzelansprache über Zweck und Charakter der Anstalt, am

Schlüsse das Volk zum Wohlwolle» und zu Almosen für dieses

schöne Werk der Nächstenliebe auffordernd. Hochw. Dompropst

Eggenschwiler zelebrierte das Hochamt, das durch sehr

tücbtige, strenglitnrgiche Gesänge deö wackern Kirchenchore« vcr-
schönert wurde. Nachher nahm Dompropst Eggenschwiler die

feierliche Hausweihe vor, wo wiederum der Kirchenchvr die Ge-

sanqspartieen in tüchtiger Weise exekutierte. Bei der sich

daran anschließenden Besichtigung der Anstalt herrschte nur

eine Stimme über das tüchtige Gebäude und die gute, solide

Einrichtung. Bei dem vorzüglich servierten Mittagsmahl im

„Kreuz" wurde in Toasten dem Gedanken deS Festes beredter

Ausdruck verliehen von Dompropst Eggenschwiler, Pfarrer
Widmer in Gretzenbach Namens der gleichartigen St. Josephs-

anstatt, von Fürsprech Jerusalem, Redaktor, als Aktuar des

Vereins Chantas, Pfarrer Waßmcr, Pfarrer Schwendimann
in Deitingen, dem verdienten Präsidenten der Anfsichts-

kommission :c.

Schon bei der Hauswcihe und nochmals beim Mittagessen

wurde vom Kirchenchor eine ausgezeichnete, eigens für den

Anlaß von Pfarrer Schwendimann gedichtete und von Domherr
Walther komponierte Hymne auf die St. Ursula-Anstalt vor-

getragen, einmal unter persönlicher Direktion des anwesenden

Komponisten.
Die Seele des ganzen zeitgemäßen Unternehmens ist die

wohlehrw. Frau Mutter im Bürgerspital in Solvthurn,
Schwester Ursula S ch e n ker, der zu Ehren das Waisen-
Haus den Namen trägt und unter deren treuen Obhut dieselbe

sicherlich ein gutes Gedeihen nehmen wird. Außer den mit
der Leitung der Anstalt betrauten ehrwürdigen Schwestern des

Spitals und den ersten drei Pfleglingen nahmen mehrere

Spitalschwestern vom Bürgerspital an der schlichten, aber bestens

gelungenen Feier anteil. Die Stiftung verfolgt nämlich den

weitcrn Zweck, den sehr angestrengten, tüchtigen und höchst be-

liebten Krankenpflegerinnen im Bürgerspital eine Stätte zu

zeitweiliger Erholung zu bieten. Mögen die Hoffnungen,
welche sich an die wohlthätige und praktische Anstalt knüpfen,
in reichstem Maße sich verwirklichen.

Luzern. K e i st l i ch e A d m i s s i o n s p r ü f n n g. Die
diesjährige Frühlingsprüfung sür Bewerber um geistliche

Pfründen ist auf den 14. und 15. Mai angesetzt. Die Herren
Examinanoeu haben sich am 13. Mai vor 4 Uhr abends beim



Präsidenten der Prüfungskommission, Hrn. Domherr Schmid
in Luzern, anzumelden und daselbst ihre Zeugnisse abzugeben.

— Der Stadtrat hat dem von seinem Amte zurücktreten-
den Herrn Sta dtp f a r rer N i kla u s S ch ü r ch den

wohlverdienten Dank für sein pfarramtliches Wiiken ausge-

sprechen. Die durch Hrn. Schrciblehrer Frencr kalligraphisch
schön ausgefertigte Urkunde ist dem Hrn. Stadlpfarrer Sonntag
den 21. April durch eine Abordnung des Stadtrates übermit-

telt worden. Es werden ihm darin in schönen Worten die hohen

Verdienste des Zurücktretenden für Schule und Armcnwesen

wie die Erhaltung des religiösen Friedens ausgesprochen.

— Der Regierungsrat wählte zum Chorherru von

Münster Herrn Jgnaz Vital Herzog von Münster,
z Z Kaplan in Rotenburg.

— Der Regierungsrat hat zum Pfarrer von In wil
Herrn Franz Scherer von Hochdorf, d. Z. Pfarrer von

Ebikon, gewählt.

— Das am vorletzten Mittwoch versammelte H o ch-

d o r fer Kapitel hat zum K a m m e rer gewählt den

Herrn Pfarrer Blum in Hitzkirck und zu Septaren die

Herren Pfarrer Schwarzenberger, Hochdorf; Pfarrer p. Sauer,

Schongau; Pfarrer Habermacher, Pfeffikou, und Kaplan

Schnyder, Römerswil.

— Das Dienstags in S u r s ee versammelte Kapitel

wählte zum Dekan Herrn Kammerer Weber in Marbach
und zum Kämmerer Herrn Pfarrer Räb er in Sursee.

Anrglln. Das Gesetz betr. die bürgerliche Fortbildungs-
schule ist mit 17,687 gegen 13,939 Stimmen angenommen
worden. Verworfen haben die Bezirke Muri, Bremgarten,

Laufenburg, Baden und Rbeinfelden

St. Gallen. An der Rorschacherstraße in St Gallen

wurde zum Preise von 35.999 Fr. ein Bauplatz erworben zur
Erstellung eines katholischen G e s e l l e n h a u s e s,
das auch als Vereinshaus benutzt werden könnte. Der Bau

ist ein dringendes Bedürfnis. Die Blätter veröffentlichen

gegenwärtig einen Aufruf zur Unterstützung des Unternehmens.

— Hochw. Herr Kaplau Geister ist als Pfarrer nach

E g g e r s r i et gewählt worden.

— sEingesJ Exe r z i t i en auf St. I d d a b u r g

werden gehaltenst für Jungfrauen vom 12. bis 16. Mai; für
Frauen vom 27. bis 3l. Mai; für Jünglinge und Männer
später. Auch ist jederzeit Jedem Gelegenheit geboten, einzelne

mit oder ohne Anleitung bier Ererzitieu zu machen. Anmel-

düngen richte man an den Wallfahrtspriester.

Freiburg Abbe Kle i s er ist zum Cborherrn an der

Notre Dame Kirche in Freiburg ernannt worden. Gratulieren!
Griuibmlden. ch psr. Ealiinovn. In Truns starb

vorletzte Woche der Hochw. Herr Pfarrer Casanova, ein naher
Verwandter des ehemaligen Domkatecheteu und nunmehrigen

Stadtpsarrers von Rapperswil gleichen Namens. Geboren zu

Brin im Jahre 1842, wurde er 1865 zum Priester geweiht,
wirkte dann vier Jahre als Kaplan in Sedrun (Tavetschh und

von 1869 bis >872 als Professor in Dissentis, in welchem

letzteren Jahre er als Pfarrer nach Truns berufen wurde,

dessen verdienter und geliebter Seelsorger er bis zu seinem

Tode verblieb. Er galt als klassischer Prediger in romanischer

Sprache und ist von seinen Studienjahren in Schwyz her

noch in weiten Kreisen in guter Erinnerung als damaliger

Dirigent des Chores der marianischen Sodalität, wie er denn

überhaupt auch sehr begabter Musiker war. II. 1. Ich

Genf. Trennung von Kirche und Staat.
Die Genfer Sozialisteu suchen gegenwärtig die nötigen 2M
Unterschriften aufzubringen zur Einreichung folgenden Initia-
tivbegehrens: Die Freiheit der Kulte ist garantiert; der Staat

übernimmt weder deren Besoldungen, noch Subventionicrung.
Nach außen haben sich die Kulte an die Gesetze und Polizei-

reglemente zu halten. Die bisher für die Kulte und den reli-

giösen Unterricht aufgewendeten Gelder sollen zur Speisung

und Gründung einer allgemeinen Alterversorgungskasse ver-

wendet und hierüber ein Ausführuugsgcsetz erlassen werden.

Deutschlimd. Berlin. (Eiliges.) Neuheideutum. Eine

Massenlaufe hat kürzlich in einem kirchlich geschmückten Lehr-

zimmer der 4. Gemeinde-Knabenschule zu Rirdorf bei Berlin

stattgefunden. Das Hauptbuch jeuer Anstalt batte ergeben, das

63 Schüler der verschiedenen Klassen ungetanst waren. Den

eindringlichen Vorstellungen des Hauptlehrers war cS gelungen,

die Eltern von 36 Knaben zu bewegen, in eine nachträgliche,

in der Schule vorzunehmende Taufe einzuwilligen. Die be-

teiligten Mütter durften auch noch nicht schulpflichtige Kinder

mitführen, um den Taufakt nachholen zu lassen. Da es aber

an Pathen fehlte, übernahmen die an der Feier durch Gesang

teilnehmenden Lehrer die fehlenden Stellen.

Oesterreich. In M e h r e r au ist sen 25. April abends

der am 31. Januar 1893 neugewählte Abt des Klosters,
L a u r e n z W o ch er (der erste Oestcrreicher, der zu dieser

Würde erhoben wurde), im besten Mannesalter von 49 Jahre»

plötzlich infolge Schlagaufalles gestorben.

Frankreich. Während die katholischen Führer in der

Kammer und Senate sich auf's eifrigste gegen die neue Zu-

schlagsteuer auf die Kongregationen gewehrt haben und die Be-

troffenen sich auf den passiven Widerstand vorbereiten, hol

Msgr. Tuzet, Bischof von Beauvais, in einem Brief an eine

Oberin einer klösterlichen Kongregation zur Anerkennung und

zum Gehorsam aufgefordert. Man müsse der weltlichen Obrig-

keit Gehorsam leisten. (Allerdings, in gerechten Dingen!)
Die katholischen Blätter, wie -Univers-, -I-fi Nonäs»,
tlroix» äußern ihre ablehnende Anschauung gegen dieses

Schreiben. Das Vorgehen der französischen Regierung u»d

die Genehmigung des Gesetzes durch den .Präsidenten Faure

sind nicht geeignet, beim Papste Sympatieen für Frankreich z»

wecken Leo XIII. hat überhaupt mit der für Frankreich

freundlichen Politik bittere Erfahrungen gemacht. Die Legiti-

misten und Antirepublikaner haben sich schon lange ins Fäust-

chen gelacht und sind in ihren gegnerischen Anschauungen be-

stärkt worden Der hl. Vater sei sehr kühl gestimmt gegen

Frankreich und von den Kardinälen hatte einzig Rampolla noch

an seiner franzosenfreundlichen Gesinnung fest. So berichte»

gut orientierte Korrespondenten.

Gnizlnà Die Enzvklika an die englischen Katholiken

findet in der englischen Presse eine sehr zurückhaltende Be-
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urteiluttg. Die meisten Blätter verhalte» sich kalt, ablehnend,

v„ne einen Kommentar zu bringen. Ein Grund für dieje

Haltung liegt, wie -tournai Ogiiuls- ausspricht, in der

Gewohnheit englischer Blätter, diejenigen Artikel mit Still-
schweigen zu übergehen, welche nicht allen Blättern zugleich
zukamen. Nun waren einzig »limvs. schon am Samslag
vor dem weißen Sonntag in der Lage, das päpstliche Schreibe»
zu bringen. Nur -limng» und »Onilz- Ottnonà-, letzteres
ein demokratisches, arbeiterfreundlicheö Blatt, brachten aus-
jährliche Kommentare, worin zwar in respektvoller Weise da-

von gesprochen, aber die ablehnende Haltung motiviert wurde.
Indirekt werde in der Enzyklika doch dem englischen Volke der

häretische Charakter beigelegt, da es zur Bekehrung aufgefvr-
dert werde. Diese ablehnende Haltung haben, wie nur be-

lichtet, die englischen Bischöfe dem hl. Vater in Aussicht ge-
stellt und stund zu erwarten. Gegenwärtig müssen sich bei
den Bestrebungen der Radikalen (Puritaner) auf Aufhebung
der StaatSkirche die Anglikaner besonders eifrig um ihre Na
tionalkirche annehmen und glauben sich deßwegen durch ihre
stramm negative Haltung Rom gegenüber in ihrer Position zn
stärken. Der hl. Vater sei durch diesen mangelnden Erfolg
etwas deprimiert.

Wir glauben, dieser Stein, obgleich er zuerst nur kleine
Ringe im Wasser verursacht, werde wohl noch viele weite
Kreise ziehen, vielleicht augenblicklich das Meer etwas beun-
ruhigen, aber doch nicht ganz ohne Spuren zu hinterlassen,
verschwinden. Schon darin liegt ein großer Erfolg, daß die

Enzyklika so ruhig aufgenommen wird. Vor wenigen Jahr-
zehnten noch wäre ein Sturm unter dem alten M Ooporz--
Geschrei loSgegangen, der Alles gegen die Katholiken in Harnisch
gebracht hätte.

Kirchenamilicher Anzeiger.
Bei der bischöfl. Kanzlei sind ferner eingegangen:

1. F ü r das hl. Land:
Von Hochtors Fr. 30, Tobel 30, Courrendlin 27, Cour-

chapoix 8, Corban 6, Hägendors 25, Klingnau 10, Hochwald
8, Meltau 29. 25, H. B 20, Neuvorf 20, Gretzenbach 12,
Würenlingcn 23, Hohenrain 20, U.-Endingen 30, Eich 10,
Aesch (Luz.) 6, Ermatingen 13, Litlau 30, Berikon 23, Abt-
>vil 16, Geltungen 10, Ionen 10, Bettwil 8, Tägerig 27,
Wohlen 120.

2. Für die Sklaven-Mission:
Von St. NiklauS Fr. 17, H. B. 20, Hohenrain 20.

3. Für die kathol. Universität Freiburg:
Durch Hochw. Pfarrh. Weber in 'Basel Fr. 200.
Gilt als Quittung.
solothurn, den 2. Mai 1895.

Die bischöfliche Kanzlei Vasel.

An den Ban der katholischen Kirche zu Binningen-Basel
sind im April folgende Beiträge eingegangen:

Kl. Aargau: Mettau Fr. 20, Sins 20, Wohlenschwil 5.
Kt. Basel: Stadt Fr. 124.
Kt. Bern: Burg Fr. 10, Lausen 12. 50.
Kt. Luzern: Ballwil Fr. 12, Ettiswil 30, Luzern 25.
Kt. Solothurn: Mariastein (Osternachheiligtagopfer) 111. 65.
Kt. Thurgau: Homburg Fr. 50, Schönholzersweilen 12. 50,

Wängi 75.
à Zug: Risch Fr. 5.
Kt. Schwyz: Jngenbohl C. St. Fr. 20.

Den verehrten Gebern Gottes Lohn!
Mögen an recht vielen Orten Mai-Blüten abfallen

und ins „Bruderholz" zu Binningen verpflanzt werden! Der

3. Mai, unser künftiges Palrozinium, wolle durch die Worte:
» llàitn, imltài'i (li'ln'tt inventa, ntttgnIlirnnttLàttun ilii
nxti'uxit hümlkmittin» meine Hvchwürdigen Eonfratres erin-
nern an die „H e i l g k r e u z - K i r ch e" zu Binningen, deren
Bau im Wonnemonat begonnen wird.

Binningen, 30. April 1895.
Mit Dank und Bitte hochachtungsvollst

der Mission: Pfarrer: I. F. Kurz.

Berein der christlichen Familie.
An die Hochw. Pfarrämter des Bistums Basel.

Der Kardinal-Protektor des Vereins von der christlichen
Familie hat am 8. Januar 1893 die Vorschrift erlassen, daß
die Hochw. Pfarrherren ein amtliches Verzeichnis anlegen, die

Namen der Familienvorsteher, sowie flaut nachträglichem Ent-
scheipe) selbst die Namen der einzelnen Faniilienmitglicder in
dasselbe eintragen und je im Monat Mai dem Diözesan-Direktor
auszüglich einen Bericht einsenden sollen.

Diese Berichte sollen die Namen der Familienvorsteher
und die Zahl der zugehörigen Mitglieder enthalten und vom
Oltspfarrer unterzeichnet sein. In Reihenfolge mögen sie unter
einander gestellt werden, um die Personalwechsel bei Abgang
und Zuwachs anläßlich inskünstiger Berichte daneben einzu-
tragen. Man bediene sich ganzer Schriftbogen (nicht von Post-
papier), notiere obenan die Namen des Kantons, des Dekanats
und der Pfarrei. Am Schluß ist die Zahl der Familien und
der Mitglieder anzugeben. Die Einsendung geschieht amtlich
an die bischöfliche Kanzlei in Solothurn.

Liese Pfarrei-Berichte werden nach Dekanaten in Hefte
gebunden, im Archiv aufbewahrt und bilden die Grundlage sür
die Amtsmitteilung nach Rom und für die Korrespondenz mit
den Pfarrämtern.

Solothurn, den 24. April 1895.
Der Diözesan-Direktor.

Zentralkasse des schweiz. Pinsvereins.
Folgende tit. Ortsvereine haben an Mitgliederbeitiägen

pro 1894 und für Abonnemente auf die Annalen pro 1895
einbezahlt, letztere in Klammer stehend:

Altishosen Richenthal Fr. 27. 50, (3), Benken 18. 80
(4. 20), Unlerendi'igen 17. 30 (8. 60), Cham-Hünenberg
93.50 <22. 80), Wohlenschwil 45, (27), Menzingen (4.80),
Münster 70 (15. 60), Stans 161 (12), Ballwil 28. 50
(13 20), Villmergen 45, Birmensdors 13. 50 (8. 40),
Emnietten 33. 50 (7. 20), Meierskappe! 56 (8. 40), Rö-
merswil 22 (7. 20), Gähwil 47 (4. 20), Hohenrain 15. 80
(3), Wiltnau 5 (2), Wohlen 75. 50 (19. 80), Ermatingen
9. 50 (2. 40), Weggis 15 (3. 60), Oberegg 36 (9), Mar-
bach (St. Gallen) 28. 25, HildiSrieven 9. 50 (8. 50), Rohr-
dorf 32. 50 (22. 80), Mörschwil 35 (3), Wängi 17 (6),
Bünzcn 26. 50 (6), Hitzkirch 71 (15), Eggcrsriet 31. 50
(8- 40), Jona-Wagen-Bußkirch 40, Lütisburg-Ganterswil 24
(3. 60), Marbach (Luzern) 20, Tägerig 20, Fraucnfeld 18.50
(6), Eursee 80 (46. 20, Beckenried 80 (24), Schwyz 29. 20
(4. 80), Wittenbach-Häggenwil Berg 91. 50 (4. 80), Sar-
menstvrf-Uetzwil 30 (6), Waltenschwil 31. 50 (5. 40), Chur
40 (13. 20), Arlh 39. 80 (13. 20), Bischofszell 25 (3),
Appenzell 30 (3. 60), Steinhausen 20. 50, Sächseln 30
(10. 20), Luthern 34. 50, Gansingen 15 (4. 20), Wuppenau
23, Henau 45 (3), Dottikon 8 (2. 40), Goldach 25, Wölfen-
schießen 93. 50 (—. 60, Ebikon 29 (9. 60).

Luzern, den 17. April 1895.
Der Eentralkassier:

Graf, Oberschreiber.
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Dor bubon tAsisULàksLt Ulitl àon ?rissllsr-lSsrrtàs.rLsii. oniplolilv ic.Ii moi n pc>b>ik-1,!>>>ei' in

Viìàvri» Mr lìôeko, 133/113 um broit, von k'r. 6. 45 bin Pr. >.'». 13 per Meter,

kistiiis Mr Keinkteiâer, 133/113 em breit, vmi Pr. 6. t>5 bis Pr. 19. l!3 per Meter.

<R«nI»tv« Mr Soutsne», 14t» em breit, von Pr. 4.95 bis Pr. 8. !>3 per Meter.

àbgabo jsllor beNsdigsn ^Ivterralil. Sei àbnabm? von gongen Siüoüsn Ureis-rmässigung null ciirsktor Vorsanelt ad Fabrik.

Rüstet limzedeiiclst ktllliltg! j11°Z ^Iidâ-Dvxxìt, ^üricti.

<1. ö. àu?0N6l'
^nstàlt kU iiiMIiäö Kunst

in

81. lillleh Klôà, lilll!,
smpiieblt sieb ^nr 4i>1srtionnA von

Hei1iAkN-8tn.tuen, Xrlxxsn-Oarstslluli-
Z-kS, Xren^îSAe, Lîtirislss - Lîvrxms,
Cîlirlstlss à LlrxrZs, nneli mit (trotte nnci

t^stzsnlÌAursii, UlêìriÂ âs tchorerclss nnrb
mil Lsrsaclottn., VssxerliilÄSi', kVlnria
mit clsm àsiliAeu Ns toduam Lîtiristi
im Lelioosss.

41 les àss in joàor llriisse nnä /öllein
8tx>, Mi" in >1oM AusgeMkrt unä leinst be-

mnlt. mit dulclborfinroii t-ravisrl. /n be-

sebeiäenen preisen.

ZîeiililnliiZil« I:,iiI I»< « It« ». 4Vk»,,«l.
o 1er Ii!i^>»o>»t:>I»,

Illiinleioi tei I'i« in-< ,»»>:>,il oàsr I'Iioto^i:>i»I>>< ' i, v rI n

krmà oint-osonlot.

ìltiii,.

4nerkennnnossebreibe>ì stelle ieb gerne bekuts blinsirbt /.n.
Veringung. 46°

Zigarren-Versandt,
nur gute, preiswerte Qualitäten. Zu jeder
Zig.-Bestellung von Fr. 6. — an gratis: ein
feines Zigarren-Etuis, gefüllt mit den feinsten
türkischen Zigaretten und ein Nickel-Feuerzug
mit Bier-Uhr.
200 Vevey-Courts Fr. 1. 60
200 Rio Grande, 10er Päckli, 2. 20
200 Virginie Courts „ 2. 3b
200 Habana I. „ 2. 90
200 Flora Brésil, echte „ 3. —
200 Victoria Bouts „ 3. —
100 Indianer 3er 2. 10
100 General Herzog 7er „ 2. 60

50 Sumatra 10er „
2. 40

Garantie: Jede Sendung, welche nicht als
höchst preiswürdig befunden, nehme auf meine
Kosten zurück. (H1515) 43

I. Williger, BoSwyl HAarg.)

MetzKiin n chen,
Kostienkctpl'eL mit Ausheber hschr

zweckentsprechend),

Kclndwcrscbgefäße für Sakristeien

empfiehlt höflichst

M. I. Wiedemnnn,
131° Zinngießer, Schasfhausen.

Permanentes Lager lion ra. 199

Pianos »il>» jiari»o»il»ns.
2 Willige W-reite.

Zehn Jahre Garantie.
1^. is k k >

51 Zürich-Enge.

Glasmalerei
Weert'i â Welcher

Slisei, Otiere RljeiliMjse Z3

empfehlen sich zur Anfertigung von

Kirchenfenstern
in allen Stylarten bei billigster Berechnung.

Skizzen stehen bereitwilligst zu Diensten.
sH1463Q) 45"

Nnübertresfliches

Mittel gegen GliedjW
und äußert! Vertiättuttg

von Balth. Atnstalden in Sarnen.

Dieses attbewährte Heilmittel er-

freut sich einer stets wachsende«
Beliebtheit und ist nun auch in

folgenden Depots vorrätig:
Schießle ».Förster, Apotheker in

S oloth n rn,
Otto S u i d t e r n. Cie., Apotheker in

L u z e r n.
M o s i m a nn, Apotheker in Langn«»

lKanton Bern).
Preis einer Dosis Fr. 1. 50. Für ei»

verbreitetes lange angestandenes Leiden ist

eine Doppeldosis zu Fr. 3 erforderlich.

Tausende ächter Zeugnisse von Geheilte»

des In- und Auslandes können bei Unter-

zeichneten, auf Wunsch eingesehen werden.

Der Verfertiger und Versender

B. Atnstalden m Sarnen
90°° jObwalden). H2060Lz

Kirchen-Teppiliic
in großer Auswahl und billigst notiert

empfiehlt zur gest. Abnahme

/ FF„,</,.
Mühle n platz, L N z e r u.

Xü. Mnstcrsenduilgen bereitwilligst

29 franko.

Druck und Expedition der Buch« und Kunst-Druckerei .Union" In Solothurn.


	

